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1.   Planungsgegenstand 

1.1   Ausgangslage 

Das Planungsgebiet befindet sich östlich des Weilers Ferenbalm und liegt 
direkt nördlich der Riedernstrasse. Auf der Parzelle GB Nr. 2354 betreibt die 
Grundeigentümerschaft eine Holzschreinerei (Hurni + Sohn AG) sowie eine 
Mosterei. In der westlichen Ecke der Parzelle befindet sich zudem ein 
Wohnhaus.  

 
Abb. 1 Orthophoto des Dorfes Ferenbalm. Rot markiert die Parzelle GB Nr. 2354.  

1.2   Anlass und Absichten 

Die Schreinerei Hurni + Sohn AG und die angrenzende Mosterei beabsichtig-
ten die Weiterentwicklung und Neuorganisation ihres Produktionsstandor-
tes. Am bestehenden Standort an der Riedernstrasse 10 und 12 auf Parzelle 
GB Nr. 2354 sollen neue Büroräumlichkeiten für die Schreinerei geschaffen 
und die Mosterei neu organisiert werden. Damit die Erweiterungen und Er-
satzneubauten realisiert werden können, ist eine Anpassung der baurechtli-
chen Grundordnung der Gemeinde Ferenbalm notwendig.  

 
Abb. 2 Visualisierung des Projekts. Ergänzungs- und Ersatzneubauten rot markiert.  
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1.3   Rahmenbedingungen 

1.3.1   Baurechtliche Grundordnung 

Die baurechtliche Grundordnung der Gemeinde Ferenbalm, bestehend aus 
dem Zonenplan im Massstab 1:5'000, den Zonenplänen 1-4 im Massstab 
1:2'000 sowie dem Gemeindebaureglement (GBR), ist auf einem relativ 
aktuellen Stand. Die letzte Revision der Ortsplanung wurde von der Einwoh-
nergemeinde Ferenbalm am 14. Oktober 2013 beschlossen und am 28. 
Januar 2014 durch das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung 
(AGR) genehmigt. Nördlich der Parzelle GB Nr. 2354 schliesst unmittelbar 
ein Landschaftsschutzgebiet an.  

1.3.2   Rechtskräftige Überbauungsordnung Nr. 5 

Gemäss Zonenplan der Gemeinde Ferenbalm ist beinahe die gesamte Par-
zelle GB Nr. 2354 – mit Ausnahme der nordöstlichen Ecke – der Überbau-
ungsordnung Nr. 5 zugewiesen. Die Überbauungsordnung nach Artikel 88 
des kantonalen Baugesetzes wurde am 15. Juni 1992 von der Einwohner-
gemeinde Ferenbalm beschlossen und am 19. August 1992 durch das AGR 
genehmigt. Im Februar 1997 wurden einige Änderungen an den Überbau-
ungsvorschriften vorgenommen, welche vom AGR am 16. Juni 1997 geneh-
migt wurden.  

Die Überbauungsordnung Nr. 5 beinhaltet die Überbauungsvorschriften und 
den Überbauungsplan. Letzterer legt u.a. die Baufelder 1 bis 5 für Hauptge-
bäude, die Anbaubereiche A und B, die Grünzone und Garten sowie Einzel-
bäume und Hecken fest (vgl. Abb. 3). In den Überbauungsvorschriften sind 
u.a. die zulässige Art der Nutzung, die zulässigen baupolizeilichen Masse, 
gestalterische Vorgaben zur Bau-, Dach- und Umgebungsgestaltung sowie 
zur Erschliessung festgelegt.  

 

 
Abb. 3 Ausschnitt aus dem Überbauungsplan der Überbauungsordnung Nr. 5.  

1.3.3   Umsetzung der BMBV 

Im Jahr 2008 hat der Regierungsrat des Kantons Bern den Beitritt zur inter-
kantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) 
beschlossen und auf den 1. August 2011 in Kraft gesetzt. Die Umsetzung 
der IVHB wird mit der Verordnung über die Begriffe und Messweisen im 
Bauwesen (BMBV; BSG 721.3) geregelt. Gemäss Art. 34 Abs. 1 BMBV müs-
sen die Gemeinden ihre baurechtliche Grundordnung bis am 31. Dezember 

Grundordnung der 
Gemeinde Ferenbalm 

Parzelle GB Nr. 2354 in 
UeO Nr. 5 geregelt 

Inhalte der UeO Nr. 5 

Verordnung über die 
Begriffe und Messwei-
sen im Bauwesen 
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2020 an die neuen Messweisen und die verwendeten Begriffe und Definiti-
onen anpassen. 

Das rechtsgültige Baureglement der Gemeinde Ferenbalm stammt aus dem 
Jahr 2014. Im Rahmen der Revision wurde die BMBV grundeigentümerver-
bindlich umgesetzt. Die BMBV beinhaltet Begriffsbestimmungen sowie Rege-
lungen zur Messweise von Gebäudedimensionen und Abständen. Die UeO 
Nr. 5 verwendet verschiedene Begriffe, die gemäss BMBV und damit auch 
gemäss dem aktuellen Baureglement der Gemeinde nicht mehr verwendet 
werden können. Dies bedeutet, dass die Überbauungsvorschriften wie auch 
der Überbauungsplan überarbeitet und an die neuen Begriffe und Messwei-
sen angepasst werden müssen. Ansonsten kann von der Baupolizeibehörde 
kein Baugesuch beurteilt und genehmigt werden. 

1.3.4   Weitere Rahmenbedingungen 

Die Parzelle GB Nr. 2354 wird von weiteren Rahmenbedingungen wie bspw. 
der Naturgefahrenkarte oder der Störfallvorsorge nicht tangiert. Die Inhalte 
des kantonalen Richtplans und des Regionalen Gesamtverkehrs- und Sied-
lungskonzepts Bern-Mittelland der 2. Generation sind für das vorliegenden 
Vorhaben nicht relevant.  

2.   Planungsziele 

Im Hinblick auf die Realisierung der Ergänzungs- und Ersatzneubauten ist 
primär die rechtskräftige Anordnung und Ausdehnung der Baufelder 1 bis 5 
(neu nach BMBV: Baubereiche) im Überbauungsplan zu überprüfen und neu 
festzulegen. Da der rechtskräftige Überbauungsplan von 1992 stammt, ist 
jedoch eine Digitalisierung und eine Neuordnung der Inhalte (Festlegungen 
und Hinweise), resp. eine grundlegende Überarbeitung des Planes ange-
zeigt.  

Wie in Kapitel 1.3.3 dargelegt, stehen die rechtskräftigen Überbauungsvor-
schriften in Konflikt mit dem Baureglement der Gemeinde und der Verord-
nung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen. Die Vorschriften sind 
daher zu digitalisieren und grundlegend auf Basis der BMBV neu zu fassen. 
Für die Ergänzungs- und Ersatzneubauten sind zudem die entsprechend 
zulässigen baupolizeilichen Masse festzulegen.  

Aufgrund der sensiblen Lage des Planungsvorhabens in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum angrenzenden Landschaftsschutzgebiet (siehe Kap. 
1.3.1) und im Hinblick auf die optimale Eingliederung der Ergänzungs- und 
Ersatzneubauten in die angrenzende Landschaft wurde die Erarbeitung des 
Bauprojekts vom Berner Heimatschutz begleitet.  

    

UeO Nr. 5 nicht  
BMBV-konform 

Kantonaler Richtplan  
und RGSK 

Überarbeitung  
Überbauungsplan 

Überarbeitung Über-
bauungsvorschriften 

Beratung durch  
Berner Heimatschutz 
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3.   Überbauungsordnung Nr. 5 

Die gesamte Überbauungsordnung Nr. 5 (Überbauungsplan und –vor-
schriften) wurde auf Basis der aktuell rechtskräftigen Überbauungsordnung 
aus dem Jahr 1992 (inkl. Änderungen 1997) digitalisiert, überarbeitet und 
neugefasst.  

3.1   Änderungen am Überbauungsplan 
Der Überbauungsplan der UeO Nr. 5 wurde auf Basis des aktuell rechtskräf-
tigen Plans digitalisiert und überarbeitet. Am grundlegenden Aufbau und den 
zentralen Festlegungen des Überbauungsplans wurde dabei festgehalten 
(vgl. Abb. 4 und Abb. 5).  

 
Abb. 4 Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Überbauungsplan.  

 
Abb. 5 Ausschnitt aus dem neuen, überarbeiteten Überbauungsplan. 

Eine zentrale Änderung stellt die Erweiterung und Neuordnung der Baube-
reiche (altrechtlich: Baufelder) dar. Im Hinblick auf die Realisierung der Er-
gänzungsneubauten für die Schreinerei und Mosterei wurde der Baubereich 
1b gegen Westen vergrössert und der altrechtliche Baubereich 2 in den 
Baubereich 1a integriert. Im Hinblick auf den Abbruch einer bestehenden 
Baute resp. die Realisierung einer Ersatzneubaute im nordwestlichen Be-
reich der Überbauungsordnung wurde der Baubereich 4 (altrechtlich 5) ver-
kleinert und die neuen Baubereiche 5a und 5b festgelegt.  

Neufassung UeO Nr. 5 

Allgemeines zur  
Überarbeitung 

Anpassungen  
Baubereiche 
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Baubereich (neu) Baufeld (alt) 
1a 1a und 2 
1b 1b 
2a 3 
3 4 
4 5 
5a neu 
5b neu 

 
Die beiden altrechtlichen Baufelder für Anbauten A werden ersatzlos gestri-
chen, resp. neu durch den Baubereich 1b ersetzt. Neu wird im Überbau-
ungsplan ausschliesslich ein «Baubereich Warenumschlag» (2b) südlich des 
Baubereichs 2a festgelegt (Verlängerung des altrechtlichen Baubereichs für 
Anbauten B).  

Die Festlegungen in Bezug auf die Aussenraum- und Umgebungsgestaltung 
wurden übernommen oder aber geringfügig verallgemeinert oder den realen 
Begebenheiten angepasst.  

Neu werden im Überbauungsplan zwei Bereiche für Hauptzufahrten festge-
legt und vermasst. Die Parkplätze werden zudem neu mit dem überlagern-
den Bereich für oberirdische Parkplätze geregelt. Der östliche Bereich über-
lagert den Baubereich 2a und den Baubereich Warenumschlag 2b. Hiermit 
kann sichergestellt werden, dass der Bereich bis zur Realisierung eines Ge-
bäudes in den beiden Baubereichen für Parkplätze zwischengenutzt werden 
kann. Damit den heutigen Parkierungsbedürfnissen der Betriebe entspro-
chen werden kann, wird der Bereich für oberirdische Parkierung zudem nach 
Norden erweitert.  

3.2   Änderungen an den Überbauungsvorschriften 
Auch die Überbauungsvorschriften der UeO Nr. 5 wurden auf Basis der aktu-
ell rechtskräftigen Bestimmungen digitalisiert und überarbeitet. Altrechtliche 
Bestimmungen, welche weiterhin als zweckmässig beurteilt wurden, konn-
ten übernommen werden.  

Die rechtskräftigen Überbauungsvorschriften weisen mehrere Begriffe auf, 
welche gemäss BMBV nicht mehr verwendet werden dürfen. So wird z. B. die 
Höhe der Gebäude neu mittels „Gesamthöhe“ geregelt und nicht wie bislang 
mit der ehemaligen „Gebäudehöhe“, resp. „Firsthöhe“. Der ehemalige Be-
griff „Baufeld“ wird neu durch „Baubereich“ ersetzt.  

Vergleich alt – neu  

Überbauungsvorschriften (neu) Überbauungsvorschriften (alt) 
Allgemeines  
1 Zweck - neu 
2 Wirkungsbereich 1 Wirkungsbereich 
3 Stellung zur Grundordnung 2 Stellung zur Grundordnung 
4 Bestandteile - neu 
5 Inhalte des Überbauungsplans 4 Inhalt des Überbauungsplan 

Übersicht Nummerie-
rung Baubereiche 

Baubereich  
Warenumschlag (2b) 

Umgebungsgestaltung 

Erschliessung  
und Parkierung 

Allgemeines zur  
Überarbeitung 

Umsetzung der BMBV 

Vergleich  
alt – neu 
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Überbauungsvorschriften (neu) Überbauungsvorschriften (alt) 
Nutzung und Bebauung  
6 Art der Nutzung 4 Nutzung 
- entfällt 5 Baufelder 
7 Baubereiche 7 Baupolizeiliche Masse 
  8 Baulinien 
8 Baubereich Warenumschlag 2b 10/ 

11 
Anbaubereiche A und B 

Gestaltung  
9 Baugestaltung 6 Gestaltung allgemein 

architektonische Gestaltung 
10 Gestaltung der Anbauten 12 Gestaltung der Anbauten 
11 Dachgestaltung 9 Dachgestaltung 
12 Dachaufbauten 9 Dachgestaltung 
13 Vordächer - neu 
14 Qualitätssicherung - neu 
Umgebung  
15 Umgebungsgestaltung 13 Umgebungsgestaltung 
16 Grünflächen 13 Grünzonen (Abs. 2 und 4) 
17 Bereich für Heckenbepflanzung 13 Grünzonen (Abs. 3) 
18 Obstgarten 13 Grünzonen (Abs. 5) 
19 Einzelbäume 13 Grünzonen (Abs. 3) 
Erschliessung  
20 Bereiche für Hauptzufahrten 14 Zufahrt (Abs. 3) 
21 Erschliessungsflächen 17 neu 
22 Bereiche für oberirdische  

Parkierung 
16 Parkierung 

- entfällt 15 Oberflächenwasser 
Weitere Bestimmungen  
23 Lärmempfindlichkeit - neu 
24 Näherbau - neu 
25 Vereinbarungen - neu 
26 Inkrafttreten 18 Inkrafttreten 

 

Die baupolizeilichen Masse werden wie bisher in Artikel 7 der Überbauungs-
vorschriften geregelt. Die maximal zulässige Gebäudelänge und –breite wird 
durch die Ausdehnung der Baubereiche definiert. Innerhalb und zwischen 
den Baubereichen muss kein Gebäudeabstand eingehalten werden (Abs. 3). 
Neu werden die zulässigen Höhen der Bauten und Anlagen mittels Gesamt-
höhe respektive durch die Festlegung des massgebenden Terrains und des 
höchsten Punkts der Dachkonstruktion je Baubereich festgelegt (Abs. 1).  

Baubereich Überbauungsvorschriften neu Höhen neu Höhen alt 
Nr.  massgeb. Terrain höchster Punkt Gesamthöhe Firsthöhe 
1a 504.10 m ü. M. 513.60 m ü. M. 9.50 m 4.00 m 
1b 503.80 m ü. M. 517.30 m ü. M. 13.50 m 14.00 m 
2a 504.10 m ü. M. 516.10 m ü. M. 12.00 m 13.00 m 

Art. 7 
Baupolizeiliche  
Masse 
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3 504.00 m ü. M. 514.00 m ü. M. 10.00 m Bestand 
4 503.80 m ü. M. 514.30 m ü. M. 10.50 m Bestand 

5a 503.70 m ü. M. 514.20 m ü. M. 10.50 m - 
5b 503.70 m ü. M. 509.20 m ü. M. 5.50 m - 

 

Für den Baubereich 1a wird nebst der maximal zulässigen Gesamthöhe 
zusätzlich im südlichen Bereich entlang der Riedernstrasse eine Höhenkote 
von 511.70 m ü. M. festgelegt. Unter Berücksichtigung des massgebenden 
Terrains in Baubereich 1a (504.10 m ü.M.) gilt somit eine zulässige Fassa-
denhöhe von maximal 7.60 m.  

Die Bestimmungen zum «Baubereich Warenumschlag 2b» (Art. 8), zur Bau-
gestaltung (Art. 9) sowie zur Gestaltung der Anbauten (Art. 10) entsprechen 
den altrechtlichen Überbauungsvorschriften. Aufgrund der Lage des Baube-
reichs 5 direkt an der Parzellengrenze ist vor der Genehmigung der vorlie-
genden Änderung der UeO Nr. 5 ein Näherbaurecht einzuholen (Art. 24). 

Die Bestimmungen zur Dachgestaltung (Art. 11) sowie zu den Dachaufbau-
ten (Art. 12) orientieren sich im Grundsatz am altrechtlichen Artikel 9. Ge-
bäude innerhalb der Baubereiche 1a, 1b und 2a sind weiterhin mit Schräg-
dächern auszubilden. Neu gilt eine Dachneigung von maximal 30, statt wie 
bis anhin von 20 Grad. Das Gebäude in Baubereich 5a ist als Satteldach, 
dasjenige im angrenzenden Baubereich 5b als Flachdach, respektive als 
Dachterrasse auszubilden.  

Dachaufbauten sind nord-ostseitig anzuordnen und dürfen ½ der Gebäude-
länge nicht überschreiten. In den Baubereichen 4 und 5 jedoch auch süd-
westseitig. Innerhalb der Baubereiche 1 sind zudem süd-westseitig Dachflä-
chenfenster, welche zur Belichtung der Arbeitsräume notwendig sind, zuläs-
sig.  

Im Hinblick auf die sorgfältige Eingliederung der Neubauten in das sensible 
Orts- und Landschaftsbild wird mit Artikel 14 neu festgelegt, dass mindes-
tens ein unabhängiger Fachexperte zur Beurteilung der Bauprojekte beige-
zogen werden muss. Mit Gutachten vom 7. März 2019 hat der Berner Hei-
matschutz bereits vorgängig Stellung zu den geplanten Vorhaben bezogen 
(siehe Anhang 1).  

Die Bestimmungen zur Umgebungsgestaltung (Art. 15 bis 19) basieren auf 
den altrechtlichen Vorschriften von Artikel 13. Zusätzlich zu den Grünflächen 
und dem Bereich für Heckenbepflanzung wird für die Hochstammbäume ein 
eigener Bereich „Obstgarten“ im Überbauungsplan festgelegt. Zudem wer-
den die Grünflächen neu in eine Grünfläche A, resp. B unterteilt.  

Neu werden in der Überbauungsordnung Bereiche für die Hauptzufahrten 
sowie die oberirdische Parkierung und entsprechende Bestimmungen in den 
Artikeln 20 bis 22 festgelegt.  

Baubereich 1a 

Art. 8 bis 10 UeV 

Art. 11 
Dachgestaltung 

Art. 12 
Dachaufbauten 

Art. 14  
Qualitätssicherung 

Art. 15 bis 19 
Umgebung 

Art. 20 bis 22 
Erschliessung 
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4.   Auswirkungen der Planung und planerische 
Beurteilung 

4.1   Übereinstimmung mit den übergeordneten Planungen 

Das Planungsvorhaben steht im Einklang mit den übergeordneten Planungs-
instrumenten. Weder im kantonalen Richtplan 2030 noch im regionalen 
Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) Bern-Mittelland 2. Generati-
on befinden sich raumrelevante Aussagen, welche der Überarbeitung der 
Überbauungsordnung entgegenstehen. 

Innerhalb der Überbauungsordnung Nr. 5 befindet sich gemäss Hinweiskarte 
Kulturland des Kantons Bern Kulturland innerhalb der Bauzone. Die Bean-
spruchung von Kulturland durch bodenverändernde Nutzungen richtet sich 
grundsätzlich nach den Bestimmungen des Baugesetzes (Art. 8a und 8b 
BauG). Der grösste Teil des Kulturlands ist jedoch gemäss Überbauungsplan 
als Grünfläche oder aber als Obstgarten ausgeschieden und wird daher auch 
zukünftig nicht bodenverändernd genutzt (vgl. Abb. 6 mit Abb. 5, resp. dem 
Überbauungsplan).  

 
Abb. 6 Auszug aus der Hinweiskarte Kulturland (Geoportal Kt. BE). Orange schraffiert 

das Kulturland innerhalb der Bauzone, resp. der UeO Nr. 5.  

Eine bodenverändernde Nutzung von Kulturland innerhalb der Überbau-
ungsordnung erfolgt einzig im nördlichen Bereich der im Überbauungsplan 
als «oberirdische Parkierung» ausgeschiedenen Flächen (vgl. roter Punkt in 
Abb. 6). Dabei handelt es sich um eine Fläche kleiner 300 m2, so dass ge-
mäss Art. 11b Abs. 2 BauV bspw. keine besonders hohe Nutzungsdichte (Art. 
11c BauV) oder aber eine öV-Erschliessungsgüteklasse nachgewiesen wer-
den muss. Trotzdem gilt es festzuhalten, das mit der kompakten Anordnung 
der Baubereiche im westlichen Bereich und der Freihaltung des östlichen 
Bereichs (Obstgarten) lokal eine dichte Bebauung unter gleichzeitigem Er-
halt von Kulturland realisiert werden kann. Zudem orientiert sich auch die 
Anzahl Parkplätze am unteren Bereich der gesetzlich vorgegebenen Band-
breite (siehe auch Kapitel 4.4).  

 

Kantonaler Richtplan 
und RGSK 

Kulturland 

Bodenverändernde 
Nutzung 
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Theoretisch bestünde innerhalb der UeO die Möglichkeit die oberirdische 
Parkierung auch im westlichen Bereich anzuordnen und somit kein Kultur-
land zu tangieren (Umfeld rund um die Baubereiche 4 und 5). Die im Über-
bauungsplan ausgewiesenen Erschliessungsflächen dienen jedoch als wich-
tige Manövrierflächen für den Betriebsverkehr der Schreinerei und Mosterei. 
Das Fehlen von Standortalternativen wird auch vom Amt für Landwirtschaft 
und Natur bestätigt und der Standortnachweis als erfüllt beurteilt.  

4.2   Siedlungsentwicklung und Ortsbild 

Mit der vorliegenden Änderung der Überbauungsordnung Nr. 5 wird eine 
zweckmässige Entwicklung eines langjährigen Gewerbebetriebs am beste-
henden Standort ermöglicht. Durch die Neuordnung der Baubereiche und 
der Überarbeitung der UeO kann eine bereits bestehende Bauzone besser 
ausgenutzt und eine haushälterische Bodennutzung erreicht werden.  

Für die Erarbeitung des Erweiterungsprojektes wurden im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie mehrere Varianten erarbeitet und vom Berner Heimat-
schutz eingehend auf deren Verträglichkeit mit dem Orts- und Landschafts-
bild beurteilt (vgl. Anhang 1). Zudem kann mit dem in den Überbauungsvor-
schriften verankerten Einbezug von mindestens einem unabhängigen Fach-
experten sichergestellt werden, dass sich zukünftige Neubauten optimal in 
die umgebende Landschaft und ins Ortsbild einfügen.  

4.3   Auswirkungen auf die Umwelt 

Mit den vorliegenden Änderungen der Überbauungsordnung Nr. 5 kann mit 
keinen negativen Entwicklungen bezüglich Lärm- und Luftimmissionen ge-
rechnet werden. 

4.4   Verkehr 

Mit der Überarbeitung der Überbauungsordnung werden die heutigen ober-
irdischen Parkplätze östlich der Bauten nach Norden erweitert. Die heutige 
Anzahl Parkplätze kann hiermit von aktuell 35 Parkplätze um 11 Parkplätze 
auf neu insgesamt 46 Parkplätze erweitert werden. Die Berechnung der 
Anzahl Parkplätze richtet sich hierbei nach Art. 49ff. BauV (3'319 m2 GF 
Arbeiten, 3 Wohnungen).  

Arbeiten minimal 
(0.6 x GF/50) - 3 

37 PP 

 maximal 
(0.8 x GF/50) + 5 

58 PP 

Wohnen minimal 2 PP 
 maximal 7 PP 
Total minimal 39 PP 
 maximal 65 PP 
bestehend  35 PP 
neu  46 PP 

 

Standortalternativen 

Haushälterische  
Bodennutzung 

Integration Orts- und 
Landschaftsbild 

Keine negativen  
Auswirkungen 

Parkplatznachweis 
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Mit neu 46 Parkplätzen orientiert sich das Parkplatzangebot eher am Mini-
malbedarf der Bandbreite gemäss kantonaler Bauverordnung. Trotzdem 
wird die Anzahl Parkplätze nicht nach dem absoluten Minimum der Bauver-
ordnung (+ 4 PP), sondern um 11 Parkplätze erweitert. Da die Schreinerei 
im Möbel- und Küchenbau sowie im Innenausbau tätig ist und grosse Pro-
dukte herstellt, sind die Kunden auf eine Erschliessung mit dem Auto ange-
wiesen. Auch die rund 55 Mitarbeitenden der Schreinerei und die 5 Mitar-
beitenden der Mosterei gelangen primär per Auto zur Arbeit, nicht zuletzt da 
der Standort keine genügende öV-Erschliessung aufweist (keine öV-
Güteklasse). Unter Berücksichtigung sowohl der Anzahl Mitarbeitenden, der 
Anzahl Betriebsfahrzeuge (PW bis Camionette) und der Anzahl Wohnungen, 
als auch der ungenügenden öV-Erschliessung wird die Anzahl Abstellplätze 
von neu 46 Parkplätzen als zweckmässig beurteilt.    
Anzahl Mitarbeitende Schreinerei 55 Mitarbeitende 
Anzahl Mitarbeitende Mosterei 5 Mitarbeitende 
 60 Total 
   

Anzahl Abstellplätze Arbeiten 40 Parkplätze 
Anzahl Abstellplätze Wohnen (3 Whg.) 6 Parkplätze 
Anzahl Abstellplätze Total 46 Parkplätze 

 

Durch die Änderung der UeO wird kein wesentlicher Mehrverkehr im Gebiet 
erwartet. Die Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen sind daher zu ver-
nachlässigen. 

5.   Planerlassverfahren 

Für das vorliegende Planungsvorhaben wird ein ordentliches Planerlassver-
fahren nach Art. 58 ff. BauG durchgeführt. Das Verfahren beinhaltet die 
gesetzlich vorgegebenen Schritte der öffentlichen Mitwirkung, der kantona-
len Vorprüfung, der öffentlichen Auflage, der Beschlussfassung durch die 
Gemeindeversammlung sowie der Genehmigung durch den Kanton. 

5.1   Öffentliche Mitwirkung 

Die Änderung der Überbauungsordnung Nr. 5 konnte im Rahmen der öffent-
lichen Mitwirkung vom 9. Mai 2019 bis und mit 26. Mai 2019 auf der Ge-
meindeverwaltung eingesehen werden. Während der Mitwirkungsfrist von 
20 Tagen sind keine Einwendungen oder Anregungen bei der Gemeinde 
eingegangen. 

    

Verkehrsaufkommen 

Ordentliches Verfahren 
nach Art. 58 ff. BauG 

Keine Eingaben  
während Mitwirkung 
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5.2   Kantonale Vorprüfung 

Die Planungsakten wurden anlässlich der Sitzung vom 24. Juni 2019 im 
Gemeinderat beraten und die Überbauungsordnung Nr. 5 zuhanden der 
kantonalen Vorprüfung verabschiedet. Mit dem Vorprüfungsbericht vom 8. 
November 2019 hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) zum 
Planungsdossier Stellung genommen. Der Vorprüfungsbericht nennt einzel-
ne Genehmigungsvorbehalte sowie Korrekturanträge. Die Liste mit den Vor-
behalten sowie den daraus resultierenden Anpassungen an den Planungsin-
strumenten findet sich in Anhang 2.  

5.3   Öffentliche Auflage 

Ausstehend. 

5.4   Beschluss  

Ausstehend. 

Bereinigung aufgrund 
Vorprüfungsbericht 
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Anhang 

Anhang 1   Stellungnahme Machbarkeitsstudie 
Berner Heimatschutz, Region Bern Mittelland, 7. März 2019 

 





BERNER 1-IEIMATSCHUTZ
REGION BERN MiTTEiLAND
Postfach, 3001 Bern .
www. heimatschutz-bemmittenand. cb
info@heimatschutz-bemmittenana. ch

Humi & Sohn AG
Riederenstrasse 10
3206 Ferenbalm
3177Läupen

zHv Ueli Hurni

Bern, 07. März 2019

STELLUNGNAHME MACHBARKEITSSTUDIE / Variante 7c
Objekt Um-und Ausbau Mosterei/Schreinerei Hurni & Sohn AG

Riederenstrasse 10, 3206 Ferenbalm
Bauinventar Objekt nicht eingestuft, in keiner Baugruppe

In bestehender Überbauungsordnung UeO Nr. 5 vom April 1992
Bauherrschaft Schreinerei Hurni & Sohn AG, Riederenstrasse 10, 3206 Ferenbalm
Projektverfasser Architektur Rüedi AG, Fabienne Rüedi, Bärenplatz 11, 3177 Laupen

Ausgangstage
Das Bedürfnis nach mehr umbautem Volumen für die Schreinerei, aber auch für die lokale Mosterei, sprengt die Vorgaben der
bestehenden Überbauungsordnung. Die Bauherrschaft wünscht sich eine Überarbeitung der bestehenden UeO.

Als Grundlagen zur Stellungnahme dienen die Pläne 1:500/200 vom 15. Februar 2019, Machbarkeitsstudie Variante 7c, Modell
und Darstellungenals Isometrie.
Im Vorfeld wurden diverse Studien mit Gemeinde, Raumplaner und dem Bemer Heimatschutz geprüft, eine Begehung vor Ort
wurde vorgenommen.
Das Mass'der Ausnutzung und die baugesetzliche Überprüfung sind nicht Gegenstand dieser Stellungnahme und sind von
der Gemeinde respektive dem AGR zu beurteilen.

Stellungnahme zur Machbarkeitsstudie
Baufeld1a)/2:
Der Erweiterungsbau (Büros, Nebenräume) integriert sich auch als zweigeschossiger Baukörper in die bestehende
Baustmktur. Dachform und Volumfetrie. sind nachvollziehbar. Die bestehende UeO könnte aus Sicht des BHS anhand des
Projektes angepasst werden.
AnbaubereichAzu 1b): .
Das bestehende Volumen der Halle (1b) wird im Querschnitt verlängert, die Produktion der Mosterei im Erdgeschoss
untergebracht. Im Obergeschoss besteht ein Reservevolumen für die Schreinerei. Dachform und Volumetrie sind
nachvollziehbar und integriert sich in die bestehende Dachlandschaft. Die bestehende UeO könnte aus Sicht des BHS
anhand des Projektes angepasst werden.



Baufeld 5 .
D?e bestehenden Wohnbauten werden befreit von der alten Mosterei - der Anbau im Norden wird rückgebaut. Das Baufeld
wird verkleinert respektive nicht ausgeschöpft.
Im Gegenzug wird ein zweigeschossiger Neubau mit Satteldach, mit Berührungspunkt an der Parzellengrenze im Norden,
vorgesehen. Das Erdgeschoss wird als Lager und Verkauf der Mosterei genutzt, im Obergeschoss kann eine Wohnung
untergebracht werten. Der Grundriss des Lagers im Erdgeschoss ist grösser als das Obergeschoss, so dass ein Flachdach
für don Aussenraum der Wohnung genutzt werden kann.
Mit dem Loslösen von verschiedenen Nutzungen in einzelne Volumen wird der Masstäblichkeit der Bauten untereinander
Rechnung getragen, mit den Dachförmen der ländliche Charakter beibehalten. Die bestehende UeO könnte ausSicht des
BHS anhand des Projektes angepasstwerden - mit Vorbehalt der nachbarrechtlichen Regelungen (Bauen auf der
Parzellengrenze).

Der Berner Heimatschutz kann der Machbarkeitsstudie 7c zustimmen und empfiehlt eine Ausarbeitung zu einer neuen
Uberbauungsordnung.

mit freundlichen Grüssen,
Tom Flückiger / Bauberater BHS

^

+.. "^

Umbra Architektur Genossenschaft
Tom Flückiger
Meizenacker 81 a

3006 Bern
tel 0319441000
fax 0319441001
mob 0796754151
mail
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Anhang 2   Bereinigung Vorprüfung AGR 
auf Basis Vorprüfungsbericht vom 8. November 2019 
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